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Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C-Ergänzung 
bezüglich der Überschreitung der Baugrenze und 
gleichzeitig Antrag auf Zulassung einer Abweichung 
von der Gestaltungssatzung bezügliche der 
Dachneigung

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bau- und Planungsausschuss 
(Beschlussfassung) 25.08.2020 Ö

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss beschließt,

dem Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
Mützenich 3C-Ergänzung bezüglich einer Überschreitung der Baugrenze und 
einem Antrag auf Abweichung von den Festsetzungen der Gestaltungssatzung 
bezüglich der festgesetzten Dachneigung für den Anbau eines Wintergartens 
gem. § 31 BauGB zuzustimmen.

Sachverhalt
Das Grundstück der Gemarkung Mützenich, Flur 19, Flurstück 862 liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Mützenich Nr. 3C – Ergänzung. 
Die Bauherrn planen die Errichtung eines Wintergartens mit einer Dachneigung 
von 2° an das vorhandene Wohngebäude. Die Gestaltungssatzung des 
Bebauungsplanes setzt eine Dachneigung von 28° - 48° fest. Gleichzeitig 
überschreitet der geplante Wintergarten die hintere Baugrenze des Grundstückes 
um circa 70 cm. 

Da es sich bei dem geplanten Wintergarten in Anbetracht der bereits 
vorhandenen baulichen Anlagen um ein untergeordnetes Gebäudeteil handelt, 
der einer Nebenanlage ähnlich ist und in vergleichbaren Fällen bereits zahlreiche 
Abweichungen und Befreiungen für derartige Anlagen zugelassen wurden, 
bestehen verwaltungsseitig keine Bedenken, auch in diesem Fall zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen
keine

Anlage/n

1 Lageplan (öffentlich)
2 Liegenschaftskarte (öffentlich)
3 Plan Wintergarten (öffentlich)
4 Schnitt (öffentlich)
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